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B e s c h l u s s  
 

In dem Verfahren über  
die Verfassungsbeschwerde 

und  
den Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung 

 
des Herrn  
 

 
Beschwerdeführers und Antragstellers, 

 
 
gegen die Verordnung zum Schutz vor Neuinfizierungen mit dem Coronavirus SARS-

CoV-2 (Coronaschutzverordnung – CoronaSchVO) vom 11. Januar 2022 (GV. 
NRW. S. 2b), zuletzt geändert durch Art. 1 der 56. Verordnung zur Änderung 
von Rechtsverordnungen zum Schutz vor dem Coronavirus SARS-CoV-2 vom 
8. Februar 2022 (GV. NRW. S. 48c) 

 
 
hat die 2. Kammer des  
 

VERFASSUNGSGERICHTSHOFS FÜR DAS LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 

am 23. Februar 2022 

durch  

 

den Vizepräsidenten Prof. Dr. H e u s c h ,  

den Richter C l e m e n  und 

den Richter Prof. Dr. W i e l a n d  

 

gemäß § 58 Abs. 2, § 59 Abs. 2 und § 60 Satz 1 VerfGHG 

 

einstimmig beschlossen:  

 

Die Verfassungsbeschwerde wird als unzulässig zu-
rückgewiesen. 

Mit der Entscheidung in der Hauptsache erledigt sich 
der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung. 
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G r ü n d e : 

 

1. Die Verfassungsbeschwerde wird gemäß § 58 Abs. 2 Satz 1, § 59 Abs. 2 Satz 1 

VerfGHG durch die Kammer zurückgewiesen. 

 

Sie ist unzulässig, weil der Beschwerdeführer nicht den gemäß § 47 Abs. 1 Nr. 2 

VwGO i. V. m. § 109a JustG NRW zulässigen Rechtsweg der Normenkontrolle zum 

Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen, gegebenenfalls nebst An-

trag auf Erlass einer rechtsnormbezogenen einstweiligen Anordnung, erschöpft hat 

(vgl. § 54 Satz 1 VerfGHG). 

 

Von diesem Erfordernis kann nicht deshalb wegen offensichtlicher Aussichtslosigkeit 

abgesehen werden, weil das Oberverwaltungsgericht einen Antrag des Beschwerde-

führers auf Erlass einer einstweiligen Anordnung gegen die Coronaschutzverordnung 

mit Beschluss vom 19. Februar 2021 – 13 B 1760/20.NE – abgelehnt hat. Seither sind 

die Vorschriften der Coronaschutzverordnung mehrfach geändert worden. Auch hat 

sich das Pandemiegeschehen signifikant weiterentwickelt, und es sind neue Erkennt-

nisse zu den Ursachen und Wirkungen einer Ansteckung mit dem Coronavirus gewon-

nen worden. Vor diesem Hintergrund ist nicht die Annahme gerechtfertigt, dass eine 

erneute Befassung des Oberverwaltungsgerichts und die dabei erforderliche Würdi-

gung der inzwischen eingetretenen Veränderungen von vornherein ohne jede Aussicht 

auf Erfolg wäre (vgl. VerfGH NRW, Beschluss vom 12. Mai 2020 – VerfGH 53/20.VB-

1, juris, Rn. 7 f.). 

 

Auch eine Vorabentscheidung gemäß § 54 Satz 2 VerfGHG ist nicht angezeigt. Insbe-

sondere kommt dies aus den vorstehend genannten Gründen nicht wegen allgemeiner 

Bedeutung der Verfassungsbeschwerde in Betracht (vgl. VerfGH NRW, Beschlüsse 

vom 23. März 2021 – VerfGH 41/21.VB-2, juris, Rn. 20, und vom 11. Januar 2022           

– VerfGH 1/22.VB-1, juris, Rn. 7). 
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2. Der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung, der auf eine vorläufige Rege-

lung bis zur Entscheidung in der Hauptsache gerichtet ist, erledigt sich mit dem Be-

schluss über die Verfassungsbeschwerde. 

 

Prof. Dr. Heusch Clemen Prof. Dr. Wieland 

 


